
. . .

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 246/2021

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 17.02.2021
Bereich: 2/4-1 Kulturförderungen und -veranstaltungen
Bearbeitet von: Julia Pfeifer

Beratungsfolge: X öffentlich nichtöffentlich

Kulturausschuss 23.02.2021

Kurzbezeichnung:

Aktionsfonds Kultur
hier: Zuschuss für das Feldfunk-Festival des Vereins KulturFunk e.V.

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen beschließt, vorbehaltlich der Ge-
nehmigung des Haushaltes 2021, die Auszahlung eines Zuschusses an den Verein KulturFunk
e. V. für das Feldfunk-Festival 2021 in Höhe von 2.000,00 € aus dem Aktionsfonds Kultur.

Sachverhalt / Begründung:

Der 2019 gegründeter Verein Kulturfunk e.V. ist ein Kollektiv ehrenamtlich engagierter jun-
ger Menschen, die ein großes Interesse an der Bereicherung und Förderung der Kunst- und
Kulturlandschaft im Siegerland haben. Ziel der Vereinsarbeit ist, einem heterogenen Publi-
kum Kunst und Kultur in besonderer Atmosphäre erfahrbar zu machen und damit nachhaltig
Interesse zu wecken. Ferner soll ein Netzwerk aus Kunstinteressierten und Künstler*innen
aus dem städtischen und ländlichen Raum etabliert und Synergien zwischen verschiedenen
Kunstformen geschaffen werden.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit des Vereins steht die Organisation und Durchführung des Feld-
funk-Festivals, das seit 2017 jährlich auf dem Fischbacherberg stattfindet. Das Feldfunk-Fe-
stival verbindet Live-Musik mit Kunstausstellungen und Installationen: Unter freiem Himmel
werden einem möglichst breiten Publikum unabhängig von Alter und sozialem Hintergrund
Kunst auf verschiedensten Ebenen zugänglich gemacht. Von Anfang an war es dem Verein
ein Anliegen, die Veranstaltung ohne Eintrittsgelder zu finanzieren und so einen niedrig-
schwelligen Zugang zu Kunst und Kultur zu schaffen. Auf dem Siegener „Erfahrungsfeld
Schön und Gut“, einem Kunst- und Kulturgelände mit historisch spannender Vergangenheit
als Militärgelände, wird Kunst im öffentlichen Raum ermöglicht und mit regionalen und
überregionalen Künstler*innen, Vereinen und Institutionen kooperiert.
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Wie in den Jahren zuvor sollen auch in diesem Jahr Kunstinstallationen und die Darbietung
genreübergreifender Musik, die von handgemachter Instrumentalmusik bis zum DJ-Set
reicht, interdisziplinäre Verbindungen schaffen. Sofern sich dies finanziell darstellen lässt
(aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Einnahme-Situation noch nicht absehbar),
soll das Angebot um eine Gemälde- und Foto-Galerie im ehemaligen Munitionsbunker er-
weitert werden. Insbesondere Jugendliche sollen vom Konzept der Veranstaltung angespro-
chen werden und auf diesem Weg einen Zugang zu Kunstformen erhalten. Die familien-
freundlichen Ausstellungen könnte auch schon vor Konzertbeginn die Möglichkeit bieten,
das weitläufige Gelände zu erkunden.

In Kooperation mit sozialen Trägern wird das kulinarische und kulturelle Angebot durch die
Einbeziehung jugendlicher Geflüchteter ergänzt und der interkulturelle Anspruch der Veran-
staltung unterstrichen. Als gemeinnütziger Verein wird das Festival als Plattform genutzt, um
für das in Ghana tätige Hilfsprojekt Nasco e.V. Spenden zu sammeln.

Die Finanzierung erfolgt durch Mitgliedsbeiträge, Sponsoring, Spenden und Einnahmen
durch den Verkauf von Getränken und Speisen. Da bei dem Festival auf Eintrittsgelder ver-
zichte wird, ergibt sich ein Defizit von ca. 9.000,- €. Zur Unterstützung des Festivals und um
dem Verein Planungssicherheit zu geben wird daher vorgeschlagen, einen Zuschuss von
2.000 € zu gewähren.

Gemäß der Zuständigkeitsordnung des Rates der Universitätsstadt Siegen entscheidet der
Kulturausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen über die Auszahlung von einmaligen
Zuschüssen in Höhe von über 1.000 € bis 5.000 €.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten
der Maßnahme

2.000 €

jährliche Folgekosten

     

Finanzierung
Eigenanteil

     

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

     

Abstimmung
mit dem Kämmerer
☐ ist erfolgt.

☒ ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfügung stehen.

Veranschlagung

☐ im Finanzplan

     

☒ im Ergebnisplan

2021

☐ Nein ☒ Ja, mit

10.800 €

Kostenträger/
Investitionscode
04010100
Sachkonto
5318000



Vorlage Nr. VL 246/2021 Seite 3 / 3

. . .

Klimaschutz

Klimarelevanz

☒ Nein
☐ Ja, positiv
☐ Ja, negativ
☐ Prüfbedarf

Veränderungen CO2-
Emis-sionen

☐ erhebliche Reduktion
☐ geringe Reduktion
☐ geringe Erhöhung
☐ erhebliche Erhöhung

Übereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

☐ Ja
☐ Nein
☐ Unbekannt

Bestehen alternative
Hand-lungsoptionen?

☐ Nein
☐ Ja

Erläuterung Klimarelevanz

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag

gez.

Astrid Schneider
Abteilungsleiterin

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.
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